
263 der BeiIahen zu den stenoRrauhischen Protokollen des 

Bundesrates 

BeI' ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

~ber den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 26. 

Juni 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem die 

Ausgleichsordnung geändert ''I'"ird 

Durch den vorlieg;enden Gesetzesbeschluß des National­

rates soll vorallem den Bedenken, welche gegen die Ver­

fassungsmäßigkeit der Bestimmung des § 56 Abs. 1 Z. 1 

Satz 2 der Ausgleichsordn1L.'1.g im Hinblick auf Art. 94 

B-VG., wonach die Justiz in allen Instanzen von der Ver­

waltung getrennt ist, bestehen, durch eine Neufassung 

dieser Eestimmung Rechnung getragen werden. Danach soll 

die Frist gemäß § 56 Abs. 1 Z. 1 der Ausgleichsordnung 

in Hinkunft auf Antrag des Ausgleichsverwalters durch 

das.Ausgleichsgericht erstreckt werden können und nicht 

wie bisher auf Antrag des Ausgleichsgerichtes durch den 

B1L.'1.desminister für Justiz. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegen­

heiten hat die gegenständliche Vorlage in seiner Sitzung 

vom 1.Juli 1969 in Verhandlung genommen und einstimmig 

beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, keinen Ein­

spruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Aus­

schuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den 

AntraF" der Bundesrat wolle beschließen: 

G~gen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 

26. Juni 1969, betreffend ein Bundesgesetz, mit dem 

die Ausgleichsordnung geändert wird, ,,!ird kein Einspruch 

erhoben. 

Franz I'1 a y e r 
Berichterstatter 

Wien, am 1. Juli 1969 

I'1 a y r hau s e r 
Obmann 
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